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Wertpapierinstitutsgesetz tritt in Kraft

Das Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapier- 
instituten (Wertpapierinstitutsgesetz – WpIG) 
wurde am 15. April 2021 verabschiedet und tritt 
am 26. Juni 2021 in Kraft. Es dient der Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2019/2034 (Investment 
Firm Directive – IFD). Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung (EU) 2019/2033 (Investment Firm Regu-
lation – IFR) in Kraft. Die IFR ist als Europäische 
Verordnung in den Mitgliedstaaten unmittelbar 
anwendbar. 
 Dabei sind die Regelungen so angelegt, dass 
es proportional zur Größe der Wertpapierinstitute 
zu einer intensiveren Beaufsichtigung durch die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) kommt.
Das Wertpapierinstitutsgesetz enthält proportio-
nal zur Größe und Bedeutung der Wertpapierinsti-
tute im Wesentlichen
- Anforderungen an das Anfangskapital,
- Anforderungen an die Geschäftsorganisation  
 und bestimmte Anzeigepflichten,

Bulle und Bär vor der Frankfurter Börse: Symbole für das Auf und Ab am Wertpapiermarkt.
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- Aufsichtsbefugnisse der zuständigen Aufsichts- 
 behörden, insbesondere im Hinblick auf die  
 Solvenz der Wertpapierinstitute sowie die Eigen- 
 kapital- und Liquiditätsanforderungen,
- Maßstäbe zur Beurteilung der Angemessenheit  
 der internen Kapitalanforderungen,
- Anforderung an den Vorstand und die Auf- 
 sichtsgremien der Wertpapierinstitute im Hin- 
 blick auf die interne Unternehmensführung und
- Regelungen zur Vergütungspolitik gegenüber  
 bestimmten Kategorien von Mitarbeitern der  
 Wertpapierinstitute.
Bisher unterlagen Wertpapierfirmen den Vorschrif-
ten des Kreditwesengesetzes (KWG) und der Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR). Hinzu kommen 
diverse Durchführungsverordnungen. Es galten 
damit prinzipiell die gleichen Bestimmungen wie 
für die Banken – allerdings mit zahlreichen Aus-
nahmen für Wertpapierinstitute, um die Verhält-
nismäßigkeit zu waren. Denn im Unterschied zu 
Kreditinstituten weisen Wertpapierinstitute keine 
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Der deutsche Gesetzgeber setzt die Richtlinie 2019/2034 IFD in einem gemeinsamen Gesetzeswerk mit  
dem Inhalt der ohnehin unmittelbar ab dem 26. Juni 2021 geltenden Verordnung 2019/2033 IFR um:  
Das Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). 

großen Portfolios an Privatkunden- und Unter-
nehmenskrediten auf. Sie verwalten auch keine 
Einlagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Ausfall 
von Wertpapierfirmen die Finanzstabilität anderer 
Unternehmen oder des Marktes gefährden könnte, 
ist dadurch gerade bei kleinen und mittleren Wert-
papierinstituten geringer als bei Kreditinstituten. 
Künftig werden darum nur noch die großen Wert-
papierfirmen den auch für die Banken geltenden 
Bestimmungen des KWG und der CRR unterfallen.

chk

Einen ausführlichen Beitrag 
zum WplG lesen Sie in der 
Juni-Ausgabe des Complian-
ce-Berater: „Das Wertpapier-
institutsgesetz – oder die 
Etablierung eines neuen 
Aufsichtssystems für Finanz-
dienstleister“ von Prof. Dr. jur. 
Dieter Krimphove.
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Koalition einigt sich auf entschärftes Lieferkettengesetz

Die Große Koalition hat sich auf ein gemein-
sames Lieferkettengesetz verständigt. Damit 

ist der Weg frei für eine Verabschiedung des Ge-
setzes, das Unternehmen dazu verpflichten soll 
in ihrer gesamten Lieferkette, auch international, 
für die Einhaltung der Menschenrechte zu sorgen. 
Der Bundestag könnte das Lieferkettengesetz be-
reits in der seit 7. Juni laufenden Sitzungswoche 
beschließen. Auch der Bundesrat muss noch zu-
stimmen.

Das Gesetz stand auf der Kippe, da die Union 
Nachbesserungsbedarf bei Haftungsfragen für die 
deutschen Unternehmen sah. Nun haben sich die 
Koalitionäre auf den Ausschluss der zivilrechtlichen 
Haftung für Unternehmen geeinigt. Dr. Christoph 
Schröder, Rechtsanwalt bei CMS Deutschland, 
sieht darin „eine Wende um 180 Grad gegenüber 
dem Eckpunktepapier aus dem Frühjahr 2020“. 
Aber am Ende des Tages gewähre der deutsche 
Gesetzgeber den deutschen Unternehmen damit 
nur eine Schonfrist. 

Schröder spielt damit darauf an, dass die 
EU-Kommission noch im Juni einen Legislativ-
vorschlag zu Sorgfaltspflichten zum Schutz von 
Menschenrechten und der Umwelt in der Liefer-
kette vorlegen will. Im März hatte das Europäische 

Parlament sich auf einen entsprechenden Richt- 
linienvorschlag verständigt. „Wenn die EU-Richt-
linie in der Fassung des aktuellen Entwurfs kommt, 
kommt auch die Haftung, und zwar eine ziemlich 
scharfe“, so Schröder.  

Unternehmen sollten sich nun deutlich mit den 
Konsequenzen und Risiken auseinandersetzen. 
Denn „auch ohne zivilrechtliche Haftung drohen 
saftige Sanktionen: Bußgelder bis zwei Prozent 
des Jahresumsatzes und der Ausschluss von öf-
fentlichen Aufträgen für bis zu drei Jahre sind 
sicher Anreiz genug für die deutschen Unterneh-
men, sich gründlich auf die neuen Sorgfaltspflich-
ten vorzubereiten“.

Schröder plädiert dennoch dafür „die neuen 
gesetzlichen Anforderungen nicht nur als Bürde, 
sondern vor allem als Chance zu begreifen, die ei-
gene Reputation und Wahrnehmung im Markt zu 
stärken – und bei der Gelegenheit die eine oder 
andere Geschäftsbeziehung zu Lieferanten zu ver-
tiefen.“

Das Lieferkettengesetz wird für alle größeren 
Unternehmen mit Sitz in Deutschland gelten – ab 
2023 für Unternehmen mit mehr als 3.000 Mit-
arbeitenden und ab 2024 für Unternehmen mit 
mehr als 1.000 Mitarbeitenden.        chk
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Kurz vor Ende der Legislaturperiode scheinen einige in der Compliance-Community heiß diskutierten Gesetzes- 
vorhaben zu scheitern. Das Verbandssanktionengesetz und das Hinweisgeberschutzgesetz sind zwei davon.  
Auch für das Lieferkettengesetz hätte es knapp werden können. Doch nun kam die Einigung.  

Mit dem Lieferkettengesetz wird 
die Einhaltung menschenrechtlicher 
Sorgfaltspflichten in der Lieferkette 
erstmals in Deutschland gesetzlich 
verpflichtend. Im Kern verpflichtet 
das Gesetz Unternehmen zur Eta-
blierung eines Risikomanagement-
systems. Danach sind menschen-
rechtliche Risiken zu analysieren 
und zu bewerten sowie geeignete 
Präventions- und Abhilfemaßnahmen 
zu ergreifen. Das Lieferkettengesetz 
enthält hierzu einen Katalog der ge-
schützten Menschenrechte, darunter 
der Schutz vor menschenunwürdigen 
Arbeitsbedingungen, Hungerlöh-
nen, Diskriminierung, Kinder- und 
Zwangsarbeit oder Folter. Aspekte 
des Umweltschutzes sind nur erfasst, 
soweit Menschenrechte bei der Emis-
sion von Quecksilber und anderen 
Schadstoffen betroffen sind. 

Werbung um faire Lieferketten: Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wirbt am Hauptbahnhof in Berlin.
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